
Bitte bewahren Sie dieses Schreiben auf!   Neuhof, im Dezember 2023 
 

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,  
 

nach wenigen Wochen des neuen Schuljahres wende ich mich mit folgenden Informationen und 

schulorganisatorischen Hinweisen an Sie: 
 

Schulleitung    

Schulleiter:            Herr Kirchner 

                     (Durchwahl: 0661-6006-564101) 

stellv. Schulleiter          Herr Trapp 

(Durchwahl: 0661-6006-564102) 

Stufenleiterin (Berufsorientierungsstufe) und gewählte Abwesenheitsvertretung:  Frau Richter 

Stufenleiterin (Grund- und Mittelstufe) und Ganztagskoordinatorin:    Frau Baier     
 

 

Verwaltung 

Unsere langjährige Sekretärin Frau Möller geht zum Endes dieses Kalenderjahres in den wohlverdienten 

Ruhestand.  Ihre Nachfolgerin Frau Müller hat am 01.11.23 ihren Dienst angetreten. 

 Frau Müller,   Tel.  0661-6006-564000 

                  Email: Poststelle.8225@schule.landkreis-fulda.de 
 (montags und freitags von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr, mittwochs und   

 donnerstags von 7.00 bis 13.00 Uhr) 
     

Hausmeister:  Herr Maurer 
 

 

Klassenleitungen    
G    Fr. Wroblewski  weitere Lehrkräfte:  Fr. Baier, Fr. Dehler, H. Falkenhahn, Fr. Fehr, 

M1  H. Wagner                       Fr. Harengel, H. Häußel, Fr. Jahn, Fr. Jenert, 

M2   Fr. Reck                        H. Kirchner, Fr. Kräling, Fr. Obermüller, 

B1       H. Mangold           Fr. Rosen, H. Schakowski, H. Senninger,  

B2  Fr. Igel                                                            Fr. Seuring, H. Trapp  

B3  Fr. Richter    
   

Arbeitscoach:  Frau Zieschang  (Durchwahl: 0661-6006-564103)

    

    Verbindungslehrerin: Frau Igel 

 

Sprechstunden    
Sie finden nach vorheriger Absprache mit den betreffenden Lehrkräften stets an Schultagen statt.  Bitte 

rufen Sie uns bei Problemen umgehend an. Bitte melden Sie Ihren Gesprächsbedarf telefonisch zwecks 

Terminvereinbarung an. 
  

 

Elternvertretung  Vorsitz: Frau Borbely   Vertretung: Frau Schlitzer 
 

Schülervertretung Vorsitz: Felix Boecken    Vertretung: Kewyn Kalanyos 
 

Schulkonferenz 

 Lehrkräfte:, Fr. Auth, Fr. Baier, H. Häußel, Fr. Kräling, Fr. Rosen  (Ersatzmitglieder:  

Fr. Fehr, Fr. Seuring, Fr. Obermüller) 

 Eltern: Fr. Borbely, H. Eich, Fr. Schlitzer (Ersatzmitglieder: H. Hambach, Fr. Simon,  

Fr. Weisensee, H. Klug, Fr. Schwab, Fr. Seibert)  

 Schüler: Danijel Veljacic, Ferdinand Wehner (Ersatzmitglieder: Ryv Deliqi, Tobias 

Leitschuh, Felicitas Uy, Jonas Schmidt, Julien Großelohmann, Maurice Hillenbrand) 

 Vorsitz: Herr Kirchner 
 

 

Ferientermine              

Herbstferien:     21.10.  – 29.10.2023  

Weihnachtsferien:  23.12.2023 – 14.01.2024 

Osterferien:   23.03. – 14.04.2024 

Sommerferien:   13.07. – 25.08.2024            

bewegliche Ferientage:   Mo. 12.02.2024  (Rosenmontag)  

                Fr.   10.05.2024  (nach Christi Himmelfahrt) 

    Fr.   31.05.2024  (nach Fronleichnam) 
 



Anträgen auf Beurlaubungen unmittelbar vor bzw. nach den Ferien kann nur in besonderen Fällen 

entsprochen werden, da dies in unzulässiger Weise zu einer Verlängerung der Ferien führen würde. Ich bitte 

daher um entsprechende private Planungen. 
 

 

Telefonnummern  

D r i n g e n d bitten wir um die Angabe Ihrer aktuellen Telefonnummern. Wir können Sie sonst bei 

Unfällen oder in anderen wichtigen Situationen nicht erreichen. Ein Missbrauch der Nummern durch 

Lehrkräfte ist ausgeschlossen. Ohne weitere Benachrichtigung werden wir Ihr Kind dann notfalls in das 

zuständige Krankenhaus einweisen müssen. 
 

 

Unterrichtsversorgung  
Derzeit werden 69 Schülerinnen und Schüler in 6 Klassen durch die o. g. Lehrkräfte unterrichtet. Die 

Unterrichtsversorgung und –gestaltung sowie die Raumplanung entspricht den Verordnungen bzw. den 

physio-psychischen Möglichkeiten aller Schüler. Im Rahmen der „Verlässlichen Schule“ soll es zu keinem 

vorzeitigen Unterrichtsende oder Unterrichtsausfall bis Klasse 7 kommen. Entsprechend geeignetes Personal 

steht zur Verfügung und hilft damit auch Ihnen, verlässlich planen zu können. Über Ausnahmen werden Sie 

rechtzeitig informiert. 
 

 

Ganztagsschule  

Auch in diesem Schuljahr wird das Ganztagsangebot an unserer Schule fortgeführt. Montags, mittwochs und 

donnerstags erfolgen entsprechende Angebote. Die Einwahl in die AG erfolgt durch die Schülerinnen und 

Schüler immer für ein viertel Jahr. Angemeldete Schülerinnen und Schüler, die aus einem triftigen Grund 

ausnahmsweise nicht nachmittags in der Schule bleiben können, sind durch die Eltern vorher zu 

entschuldigen. Ein Mittagessen kann eingenommen werden. Die Bezahlung des Mittagessens erfolgt 

grundsätzlich freitags der Vorwoche. Im Ausnahmefall kann das Mittagessen für die laufende Woche 

noch montags in der ersten großen Pause bezahlt werden. Danach ist die Bezahlung des Mittagessens für 

die laufende Woche im Prinzip ausgeschlossen (Ausnahme: Schüler, die krankheitsbedingt nicht in die 

Schule kommen konnten, können am ersten Tag ihrer Rückkehr in die Schule noch bezahlen).  
 

 

Rückerstattung des Essengeldes  
Nur bei Krankheit, entschuldigtem Fehlen und anderen nachvollziehbaren Gründen kann das Geld für das 

Mittagessen zurückerstattet werden. Bis 5 min vor Unterrichtsbeginn muss eine telefonische 

Krankmeldung für den entsprechenden Tag eingegangen sein, da der Lieferant des Mittagessens durch uns 

rechtzeitig informiert werden muss.  
 

 

Unterrichtsversäumnisse/Beurlaubungen 
Wir möchten Sie hiermit nochmals eingehend darum bitten, uns rechtzeitig Bescheid zu geben, wenn Ihre 

Tochter/ Ihr Sohn nicht zum Unterricht oder der Betreuung erscheinen kann. Bitte teilen Sie uns 

Versäumnisse spätestens 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn mit. Auch für den Fall, dass Schülerinnen und  

Schüler der Grundstufe entgegen der Anmeldung nicht zur Betreuung kommen können, bitte ich um eine 

entsprechende Information. Telefonische Entschuldigungen können auch auf den Anrufbeantworter der 

Schule gesprochen werden. Bei eintägigem Fehlen genügt die telefonische Benachrichtigung. Bei längerer 

Abwesenheit (ab 4. Tag) ist neben der telefonischen Information stets eine zeitnahe schriftliche 

Entschuldigung erforderlich. Ein ärztl. Attest kann von uns angefordert werden und sollte alsbald vorgelegt 

werden. Unterrichtsbefreiungen sind für eintägige Beurlaubungen beim Klassenlehrer, darüber hinaus beim 

Schulleiter zu beantragen. 
 

 

Unterrichtsmaterial  

Sportkleidung, Bücher sowie Kunstmaterial können in den Fächern der Schule gelagert werden. Die 

Sportkleidung muss regelmäßig mitgenommen und gewaschen werden. Die Turnhalle darf nur mit 

abriebfesten Turnschuhen (möglichst mit weiser Sohle) betreten werden.   

Da die im Werken hergestellten Gegenstände Eigentum der Schüler sind und die im Kochen zubereiteten 

Gerichte von den Schülern gegessen werden, handelt es sich hier auch um Unterrichtsmaterialien, die von 

den Eltern bezahlt werden müssen.   
 

 

Schulbücher  
Die im Unterricht benötigten Lehrbücher werden Ihrem Kind im Rahmen der Lehrmittelfreiheit vom Land 

Hessen kostenlos zur Verfügung gestellt. Wir bitten Sie, Ihre Kinder zu pfleglichem Umgang mit den 

Büchern anzuhalten. Bitte versehen Sie die Bücher innerhalb einer Woche nach Erhalt mit einem nicht 



selbstklebenden Schutzumschlag. Neue Bücher sind häufig nach kürzester Zeit durch völlig ungeeignete 

Rucksäcke und auch durch ausgelaufene Getränke in einem erbärmlichen Zustand. Bei Ausleihe sind bereits 

vorhandene Mängel in der Regel mit einem roten Stempel auf den ersten Seiten des Buches dokumentiert. 

Falls Sie darüber hinaus gehende Mängel feststellen, setzen Sie sich bitte innerhalb einer Woche nach 

Empfang der Bücher mit der Schule in Verbindung, um diese Mängel dokumentieren zu lassen. Bei 

Rückgabe des Buches müssen Sie für verlorene Bücher sowie neu entstandene Schäden aufkommen. Die 

Entschädigungshöhe hängt vom Alter und Schadensumfang ab. Sie liegt zwischen 2,50 € und dem Neupreis 

des Buches. 
   
 

 

Aufsicht  

Verlassen Schüler eigenmächtig das Schulgrundstück oder auch nur den Klassenraum, haften für Personen- 

und Sachschäden immer die Erziehungsberechtigten. Bitte belehren Sie Ihre Kinder. 
 

 

Schulbusverkehr  
Bei einem Verlust der Chipkarte muss eine Ersatzkarte direkt bei der LNG in Fulda (Tel. 0661-9694222) 

beantragt werden. Für die Ersatzkarte sind 10 € Gebühr an die LNG direkt zu überweisen oder bei 

Selbstabholung dort zu zahlen.  

Bitte unterstützen auch Sie die Arbeit unserer Buslotsen. Ihren Weisungen am und im Bus ist Folge zu 

leisten! Bitte beachten Sie, dass der Schulträger das Benutzen von Mobiltelefonen in den Bussen 

untersagt hat. Gegebenenfalls erfolgt nach einer Verwarnung ein Ausschluss aus der Schülerbeförderung. 

Ist die Buskarte nicht vorhanden, gleich aus welchen Gründen, ist der volle Fahrpreis zu entrichten. Es 

werden verstärkt Kontrollen durchgeführt.  
 

 

Schülerunfälle   
Auf dem Schulweg unterliegen die Schülerinnen und Schüler der Aufsicht der Eltern. Dies gilt insbesondere 

auch, wenn Ihre Kinder unterwegs umsteigen müssen (z.B. in Flieden bzw. an der JKS).  

Unfälle und auch Sachbeschädigungen, die sich auf dem Schulweg oder in der Schule ereignen, melden Sie 

bitte sofort dem Klassenlehrer.  
  

 

Wertsachen  

Schmuck, Geräte und andere Wertsachen, auch Mobil-Telefone, werden nicht in der Schule benötigt und 

sind nicht mitzubringen. Die Schule haftet grundsätzlich nicht für eine Beschädigung oder den Verlust 

dieser Gegenstände. 
 

 

Geschäfte  

Die Schüler haben in der Schule keine Geschäfte oder Schenkungen zu tätigen. Auch wenn es sich meist 

nur um Waren mit geringfügigem Wert handelt, ist dies bei späteren Konflikten mit erheblichem Ärger 

verbunden. Diese Geschäfte werden von uns sofort annulliert. 
 

 

Handynutzungsverbot 

Auf dem gesamten Schulgelände (einschließlich Bushaltestelle) besteht ein Handynutzungsverbot. Dieses 

Verbot betrifft auch die Nutzung von iPads, Tablets und Smartwatches. Handys und andere filmfähige 

elektronische Geräte dürfen zwar in die Schule mitgebracht werden, müssen aber auf dem Schulgelände 

prinzipiell lautlosgeschaltet und in Jacken bzw. Schultaschen verwahrt sein. Im begründeten Ausnahmefall 

kann der Schulleiter auf Grundlage eines schriftlichen Antrages der Eltern die Nutzung des Handys auf dem 

Schulgelände für einen begrenzten Zeitraum gestatten. Bei einem Verstoß gegen diese Regelung wird das 

betreffende Gerät eingezogen und erst nach einer Information an die Eltern wieder ausgehändigt.  
 

 

Förstina-Projekt 

Das eingeführte Förstina-Projekt wurde von den Schülerinnen und Schülern sehr gut angenommen und wird 

deshalb auch im laufenden Schuljahr fortgeführt.  
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Kirchner, Förderschulrektor 


